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ALLGEMEINE  BETRIEBSERLAUBNIS  (ABE) 
 
 
 
nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26.04.2012 (BGBl I S.679)  
 
 
Nummer der ABE: 
 
 
 

31511 

Gerät: 
 
 
 

Trittstufe 

Typ: 
 
 
 

ASE-VWMAN01 

Inhaber der ABE    
und Hersteller:     
 

Rübsamen, Ralf Ulrich  
DE-57078 Siegen    
 

 
 
 
Für die oben bezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird diese 
Genehmigung mit folgender Maßgabe erteilt: 
 
 
Die genehmigte Einrichtung erhält das Typzeichen 
 
 

KBA 31511 
 
 
Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stück der laufenden Fertigung in 
der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von außen gut lesbar anzubringen. 
Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlass geben können, 
dürfen nicht angebracht werden. 
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Nummer der ABE: 31511  
 
Die Trittstufe, Typ ASE-VWMAN01, dürfen ausschließlich zum An(Ein)bau an(in) die in den 
beiliegenden Prüfunterlagen aufgeführten Kraftfahrzeuge unter den angegebenen 
Bedingungen feilgeboten werden.  
 
In einer mitzuliefernden (Ein)Anbauanweisung sind die Bezieher auf den eingeschränkten 
Verwendungsbereich hinzuweisen. 
 
Der (Ein)Anbau hat nach dieser Anweisung zu erfolgen. 
 
An jedem Gerät muss an einer gegen Beschädigung geschützten, auch nach dem 
(Ein)Anbau sichtbaren Stelle gut lesbar und dauerhaft ein Fabrikschild angebracht sein, das 
folgende Angaben enthält: 
 
Hersteller oder Herstellerzeichen 
Typ und 
Typzeichen 
 
Statt der Kennzeichnung der Geräte mit dem Fabrikschild können die geforderten Angaben 
auch eingeprägt sein. 
 
Im Übrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen des DEKRA Automobil Test 
Centers der DEKRA Automobil GmbH, Klettwitz, vom 27.03.2017 festgehaltenen Angaben. 
 
Das geprüfte Muster ist so aufzubewahren, dass es noch fünf Jahre nach Erlöschen der ABE 
in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann. 
 
Flensburg, 06.04.2017   
Im Auftrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung 
1 Gutachten Nr. 201741418 
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Nummer der ABE: 31511  
 
- Anlage - 
 
Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Nebenbestimmungen 
 
Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunter-
lagen genau übereinstimmen. Mit dem zugeteilten Typzeichen/Prüfzeichen dürfen die 
Fahrzeugteile nur gekennzeichnet werden, die den Genehmigungsunterlagen in jeder 
Hinsicht entsprechen. 
Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des 
Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.  
Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei 
der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder 
bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen. 
 
Das Kraftfahrt-Bundesamt ist unverzüglich zu benachrichtigen, wenn die reihenweise 
Fertigung oder der Vertrieb der genehmigten Einrichtung innerhalb eines Jahres oder 
endgültig oder länger als ein Jahr eingestellt wird. Die Aufnahme der Fertigung oder des 
Vertriebs ist dann dem Kraftfahrt-Bundesamt unaufgefordert innerhalb eines Monats 
mitzuteilen. 
Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und 
können überdies strafrechtlich verfolgt werden.  
 
Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der 
genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann 
ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung 
geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen 
die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten – auch soweit sie sich aus den zu dieser 
Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich 
herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des 
Umweltschutzes nicht entspricht. 
 
Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese 
Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung 
sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem 
Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder 
seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.  
 
Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. 
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt. 
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch  
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,  
DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
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ASE Rammschutz – Trittstufe 

Anbauanweisung 

Lieferumfang: 
1 Auftritt komplett mit vormontierten Blattfedern 
2 Halter fahrzeugspezifisch gemäß anliegender Spezifikation 
1 Satz Befestigungsmaterial 
1 ABE 

Montage: 

1. Prüfung des Lieferumfangs auf Vollständigkeit. 
         Vergleichen Sie bitte die eingeschlagene Seriennummer des Halters auf Zugehörigkeit 
  zum Fahrzeugtyp gemäß anliegender ABE. 

2. Fahrzeug auf Grube oder Hebebühne fahren. 

3. Halter gemäß anliegender Bebilderung montieren. Halterungen am Außen-Rahmen      
     links und rechts anlegen. Halterungen mit den mitgelieferten Schrauben, selbstsichernden 
 Muttern und Unterlegscheiben befestigen.(135 Nm +-5%). Bei Fahrzeugen mit                                                     
 Anhängerkupplung ist unter Mitverwendung der beigefügten längeren Befestigungs-
 schrauben darauf zu achten, dass die vom Hersteller der Anhängerkupplung 

vorgeschriebene Festigkeitsklasse und Anzugsdrehmomente eingehalten werden.  

4. Die Blattfedern des bereits vormontierten Auftrittes an den Haltern innen mit den                   
mitgelieferten Schrauben 10 x 30 und den selbstsichernden Muttern montieren und leicht 
anziehen. Es werden Sechskantschrauben der Festigkeitsklasse 8.8 und Sechskantmuttern 
der Klasse 8 verwendet. 

5. Auftritt unter Verwendung der Langlöscher gerade ausrichten. Die Federn sind jetzt 
 vorgespannt. Anschließend Schrauben fest anziehen (60 Nm +- 5%). 

6. Diese Anbauanweisung und die ABE sind den Kfz-Papieren beizufügen. 

7. Änderungen vorbehalten. 

Weitere Informationen und eine Video- Bedienungsanleitung 
auf unserer Homepage.             www.ase-rammstufe.de
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Halter rechte Seite, Ausführung ohne AHK 

Trittstufe komplett, Ausführung ohne AHK 
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Halter rechte Seite, Ausführung mit AHK

Trittstufe komplett, Ausführung mit AHK
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Kennzeichnung Trittstufe

*) Der Platzhalter „x“ bei der Typbezeichnung enthält die jeweilige Ausführung 
   (siehe Typbeschreibung II.). 
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